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Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim 

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Sachgebiet 2.1 – Stadtplanung 
einschließlich Raumordnung 
Mannheimer Straße 24 
67098 Bad Dürkheim 

Bauen und Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde 
Ansprechpartner: Katharina Glaser 
Außenstelle: Mannheimer Straße 22 
Telefon: 06322/961-5201 
Telefax: 06322/961-85201 
E-Mail: Katharina.Glaser@kreis-bad-

duerkheim.de 
Aktenzeichen: 362-11/52/Gla 
Datum: 24.11.2023 
  

5. Änderung, Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Bad 
Dürkheim 
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 2 Abs. 4 BauGB 
 
- Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde – 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Frau Müller, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zur 5. Änderung, Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Bad Dürkheim 
nimmt die Untere Naturschutzbehörde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wie folgt 
Stellung: 
 
Allgemeine Hinweise zur Plandarstellung 
 
In der Plandarstellung werden im Bereich des Biosphärenreservats Pfälzerwald (BR) 
Kernzonen genannt (Kernzone I). Es handelt sich aber bei diesen Bereichen nicht um 
Kernzonen, sondern um Stillebereiche im Sinne des § 4 Abs. 6 der LVO über das 
Biosphärenreservat Pfälzerwald. Kernzonen im Sinne des § 4 Abs. 3 der LVO über das 
Biosphärenreservat Pfälzerwald sind auf der Gemarkung der Stadt Bad Dürkheim bzw. 
ihrer Ortsteile nicht vorhanden. 
 
Zu 2.10.5, Waldflächen 
 
Hier wird der Naturpark Pfälzerwald genannt. Diese Bezeichnung ist nicht mehr aktuell. 
Entsprechend der Landesverordnung über das Biosphärenreservat Pfälzerwald vom 
23.07.2020 ist die Bezeichnung Biosphärenreservat Pfälzerwald (BR) zu verwenden. 
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Zu 2.10.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
 
Im dritten Absatz wird erwähnt, dass „ein stärkeres Gewicht auf Maßnahmen zur 
ökologischen Verbesserung unter Beibehaltung land- und forstwirtschaftlicher 
Bodennutzung gelegt werden“ soll. Dieser Punkt zielt auf die sogenannten 
Produktionsintegrierten Maßnahmen (PIK) ab. „Diese sind in der Regel in Form des 
Vertragsnaturschutzes […] abzustimmen“.  
Vertragsnaturschutz ist ein eigenes Instrument und kann nicht mit sich aus Bauvorhaben 
oder der verbindlichen Bauleitplanung ergebenden Verpflichtung zur Kompensation 
verbunden werden. Selbstverständlich sind für PIK-Maßnahmen vertragliche 
Vereinbarungen mit den Bewirtschaftern zu treffen. 
 
Zu 2.11.5 Naturdenkmale 
 
Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Untere Naturschutzbehörde hat mit Verordnung 
vom 12.01.2022, veröffentlicht am 17.01.2023 im Amtsblatt des Landkreises Bad 
Dürkheim folgende Naturdenkmäler aufgehoben: 
 
ND-7332-487 Quelle „Jagdbrunnen“ 
ND-7332-492 „2 Linden“ 
ND-7332-495 „Felsenbrünnen“ Quelle 
 
Diese können aus der Liste genommen werden. Zudem wurde ein neues ND „Teiche im 
Bruche“ – bei gleichzeitiger Aufhebung des ND „Feuchtwiese im Bruch“ – ausgewiesen. 
Weiterhin weisen wir daraufhin, dass die Punkte im Landschaftsinformationssystem 
(LANIS), auf die sicher die Angaben in der Abb. 28 zurückgehen, bei manchen 
Naturdenkmalen nicht richtig verortet sind. 
 
Zu 5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.3.1, 5.1.4.2, 5.1.5.2, Flächenrücknahmen 

Den Großteil der geplanten Flächenrücknahmen kann die Untere Naturschutzbehörde 
nachvollziehen, da sich die zurückgenommenen Flächen aufgrund ihrer Topographie z.T. 
schwer bebauen lassen oder sich nicht in die Siedlungsstruktur einfügen. Hinsichtlich des 
Vorranges der Innenentwicklung (vgl. Begründung Pkt. 4) steht die Untere 
Naturschutzbehörde einigen Rücknahmen (R 09, R 29, R 30, R 37) kritisch gegenüber. 
Möglich wäre u.a. die Änderung der Darstellung. Mit den Rücknahmen dieser ehemals 
geplanten Bauflächen wird befürchtet, dass diese Flächenverluste für die Bebauung 
langfristig durch neue Außenentwicklung kompensiert werden, was neben dem o.g. 
städtebaulichen Grundsatz auch naturschutzfachlich und -rechtlich problematischer als 
eine Innenentwicklung ist.  
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Zu 5.1.1.3, Flächenänderungen 
 
Zu Ä 16: 
Die Untere Naturschutzbehörde weist daraufhin, dass der Bereich nach Angaben des 
Entwurfs des Bewirtschaftungsplans für das Vogelschutzgebiet „Haardt“ innerhalb eines 
Vorkommensbereichs des Wiedehopfs liegt. Diese Angabe sollte im Umweltbericht 
ergänzt werden. Mit den Ä 16 und Ä 17, Zweckbestimmung Agri-PV können große 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes einhergehen, zudem kann die Errichtung der 
Anlagen mit einem Verlust von Lebensraum, insbesondere als Nahrungshabitat für Vögel 
(u.a für den Wiedehopf) einhergehen.  
 
Zu 5.1.1.4, 5.1.5.3, 5.1.6.3, Flächenneuausweisungen 

Zu N 05: 

Es handelt sich um die Erweiterung der Kläranlage, für die westlich, östlich und nördlich 
angrenzend neue Flächen für die Versorgung mit Zweckbestimmung „Abwasser“ 
ausgewiesen werden sollen. Grundsätzlich hat die Untere Naturschutzbehörde keine 
Bedenken gegen eine erforderliche Erweiterung der Kläranlage, sofern die 
Erweiterungsflächen zwingend am Standort der bestehenden Kläranlage erforderlich sind 
um damit neuen Standards (z.B. 4. Reinigungsstufe) Rechnung tragen zu können. Durch 
die 4. Reinigungsstufe würde auch eine Verbesserung der Wasserqualität des Vorfluters 
(Seegraben) erreicht, das der Gewässerökologie zugutekommt und daher durch die 
Untere Naturschutzbehörde begrüßt wird. 

Allerdings ist nicht nachvollziehbar, weshalb hierfür eine Erweiterung in einem vierfachen 
Größenumfang der jetzigen Anlage nötig ist. Bei den geplanten Erweiterungsflächen 
handelt es sich um geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (Flutrasen, 
Nass- und Feuchtwiese und brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland). Zudem sind 
z.T. Lebensraumtypen entsprechend der FFH-Richtlinie betroffen. Daher wird an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass es auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
geeignete Ausgleichsflächen erforderlich wären, auf denen die geschützten Biotoptypen 
und Lebensraumtypen im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausgeglichen werden 
müssten. Andernfalls wird statt der Ausnahme eine Befreiung nach 
§ 67 Bundesnaturschutzgesetz nötig.  

Die Kläranlage und die geplante Erweiterung liegen zudem innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets „Bad Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch“. Schutzzweck ist 
unter anderem die Erhaltung ausgedehnter Wiesenflächen. Maßnahmen und 
Handlungen, welche dem Schutzzweck zuwiderlaufen sind vorbehaltlich einer 
naturschutzrechtlicher Genehmigung verboten. Bei Zulassung nach anderen 
Rechtsvorschriften, z.B. Bauleitplanung ist das Einvernehmen der Unteren 
Naturschutzbehörde erforderlich. Die Beeinträchtigungen des Schutzzwecks sind 
kompensieren.  

Da die Untere Naturschutzbehörde Schwierigkeiten sieht, geeignete Flächen für einen 
Ausgleich der Beeinträchtigungen der geschützten Biotope nach § 30 
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Bundesnaturschutzgesetz sowie des Schutzzwecks des Landschaftsschutzgebietes zu 
finden, wird - bei Beibehaltung der Erweiterungsflächen - eine möglichst frühzeitige 
Einbindung der Oberen Naturschutzbehörde, welche für die Befreiungen nach § 67 
Bundesnaturschutz zuständig ist, bei den Planungsprozessen, spätestens jedoch auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, empfohlen. 

Weiterhin liegen die Kläranlage und die geplanten Erweitungsflächen innerhalb des 
Vogelschutzgebiets „Haardtrand“ und des FFH-Gebietes „Dürkheimer Bruch“. Dies hat 
die Pflicht zur Beibringung einer Natura2000-Verträglichkeitsprüfung (§ 34 BNatSchG) 
zur Folge.  

Aufgrund der Vielzahl an Schutzkategorien usw. wird deutlich, dass die 
Erweiterungsflächen der Kläranlage innerhalb eines naturschutzfachlich sehr 
bedeutsamen Gebiets liegen, in das nur in Ausnahmefällen eingegriffen werden sollte.  

In Verbindung der o.g. Schutzkategorien und unter Berücksichtigung des Vermeidungs- 
und Minimierungsgebotes (vgl § 15 Bundesnaturschutzgesetz) ist die Erweiterung am 
Standort der bestehenden Kläranlage auf den zwingend notwendigen Umfang zu 
beschränken. Daher sollten der Flächenbedarf und der Standort für die Erweiterung der 
Kläranlage unbedingt tiefergehend geprüft werden. 

Zu N 08: 

Die Neuausweisung der Gewerbeflächen in einem Größenumfang von 16,84 ha soll 
südlich an das bestehende Gewerbegebiet „Bruch“ angegliedert werden. Überplant 
werden vorrangig Wiesenflächen und ein bestehender Betrieb mit Tierhaltung. Östlich an 
die Erweiterung grenzt das Vogelschutzgebiet „Haardtrand“ und das FFH-Gebiet 
„Dürkheimer Bruch“ an. Da eine Ausweisung von Gewerbeflächen mit großen 
Versiegelungsgrad einhergeht und Wiesenflächen verloren gehen ist – um die 
Umweltverträglichkeit zu gewährleisten - mit einem sehr hohen Bedarf an 
Kompensationsflächen zu rechnen. Der Flächenbedarf der Gewerbefläche sollte daher 
ebenfalls einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. 

Zu N 16: 

Im Landschaftsinformationssystem (LANIS) ist der nördliche Teilbereich als geschütztes 
Biotop nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (Nass- und Feuchtwiese) und der südliche 
Teil als Lebensraumtyp (Flachland-Mähwiese und damit auch nach § 15 
Landesnaturschutzgesetz pauschal geschützt) in guten Erhaltungszustand kartiert.  
Die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geschützten Biotopen wird abgelehnt.  

Ansonsten ergäben sich daraus ähnliche Probleme wie unter N 05 beschrieben. 

Photovoltaikanlagen sollten vorrangig auf vorhandenen Gebäuden oder über 
Parkplatzflächen errichtet werden. 
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Zu N 13: 

Überplant werden hier überwiegend Wiesenflächen und ein bestehender Betrieb mit 
Tierhaltung. Östlich an die Erweiterung grenzt das Vogelschutzgebiet „Haardtrand“ und 
das FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“ an. Daher ist hier ebenfalls mit einem hohen Bedarf 
an Kompensationsflächen zu rechnen. Der Flächenbedarf sollte daher einer kritischen 
Überprüfung unterzogen werden. Zudem ist an dieser Stelle mit Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbilds zu rechnen. 
Photovoltaikanlagen sollten vorrangig auf vorhandenen Gebäuden oder über 
Parkplatzflächen errichtet werden. 
Zu 6 Nachrichtliche Übernahmen/ Vermerke und sonstige Darstellungen 
Zu 6.1 Schutzgebietsausweisungen nach Naturschutzrecht:  
Hier wird der Naturpark Pfälzerwald genannt. Diese Bezeichnung ist nicht mehr aktuell. 
Entsprechend der Landesverordnung über das Biosphärenreservat Pfälzerwald vom 
23.07.2020 ist die Bezeichnung Biosphärenreservat (BR) zu verwenden. 
Es zeigt sich eine hohe Betroffenheit von Natura2000-Gebieten (siehe oben). 
Entsprechend § 36 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die § 34 Abs. 1 bis 5 
BNatSchG auf Pläne, die bei behördlichen Entscheidungen anzuwenden oder zu 
berücksichtigen sind (z.B. ein FNP) anzuwenden (Verträglichkeitsprüfung). 
Diese Verträglichkeitsprüfung ist noch nachzuarbeiten und bis zur nächsten Beteiligung 
zu ergänzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Katharina Glaser 
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Zorn, Maria

Von: Ulmer, Anna (GDKE) <Anna.Ulmer@gdke.rlp.de>

Gesendet: Freitag, 20. Oktober 2023 10:53

An: Stadtplanung

Betreff: [EXTERN]AW: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige 

Beteiligung der Träger öffentl. Belange 

Anlagen: E2023_1311_002_Fundstellenkartierung.cpg; E2023_1311_002

_Fundstellenkartierung.dbf; E2023_1311_002_Fundstellenkartierung.prj; 

E2023_1311_002_Fundstellenkartierung.shp; E2023_1311_002

_Fundstellenkartierung.shx

Kategorien: FNP - frühz. Beteiligung Stellungnahmen

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhänge oder externe Links zu öffnen. 

Sehr geehrte Frau Zorn, 

im Anhang sende ich Ihnen eine Shape-Datei mit der aktuellen Verzeichnung unserer Fundstellen. Eine 
Stellungnahme sowie eine Kartierung in Papierform folgen auf dem Postweg. 

Mit freundlichen Grüßen, 

i.A. Anna Ulmer 
------------------------- 
Anna Ulmer, M. A. 
Sachgebiet Träger öffentlicher Belange 

GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 
RHEINLAND-PFALZ 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 

Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 
Tel.: 06232-675740 
Fax: 06232-675760 
anna.ulmer@gdke.rlp.de
Bürozeiten: Montag und Dienstag 07.30-15.30 Uhr, Freitag 07.30-11.30 Uhr 

www.gdke-rlp.de

Von: Stadtplanung <Stadtplanung@bad-duerkheim.de>  
Gesendet: Dienstag, 17. Oktober 2023 16:16 
Betreff: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentl. Belange  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
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anbei übersenden wir Ihnen unser Anschreiben zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger zur 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Dürkheim zu.  

Die Unterlagen finden Sie unter folgenden Link: www.bad-duerkheim.de/flaechennutzungsplan 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:  
Maria Zorn 
Sachgebiet 2.1 - Stadtplanung einschließlich Raumordnung  

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Mannheimer Str. 24  
67098 Bad Dürkheim  
Tel.:        +49 6322 935 2112  
E-Mail:     Maria.Zorn@bad-duerkheim.de 
Internet:  www.bad-duerkheim.de 

---------------- H A F T U N G S A U S S C H L U S S  /  D I S C L A I M E R -------------  
Diese Nachricht ist ausschließlich für den/die beabsichtigte/n Empfänger/in bestimmt. Sie enthält vertrauliche und 
gegebenenfalls rechtlich geschützte Informationen. Sollten Sie nicht der/die Adressat/in sein oder diese Nachricht 
irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie freundlichst, sie an den/die Absender/in zurückzusenden und sie 
einschließlich aller angefertigten Kopien zu vernichten. Die Weitergabe und das unerlaubte Kopieren dieser 
Nachricht ist nicht gestattet.  

This message is for the sole use of the intended recipient. It may contain confidential and possibly privileged 
information. If you are not the intended recipient or if you have received this message in error we kindly ask you to 
notify the sender and destroy this messages including all copies thereof. Any disclosure or unauthorized copying of 
this message is strictly forbidden.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Zorn, Maria

Von: Janus, Alberto (LBM Luftverkehr) <Alberto.Janus@lbm.rlp.de> im Auftrag 

von Luftfahrthindernisse (LBM Luftverkehr) 

<Luftfahrthindernisse@lbm.rlp.de>

Gesendet: Dienstag, 24. Oktober 2023 08:33

An: Stadtplanung

Betreff: [EXTERN]AW: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige 

Beteiligung der Träger öffentl. Belange 

Kategorien: FNP - frühz. Beteiligung Stellungnahmen

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhänge oder externe Links zu öffnen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 17.10.2023 haben Sie uns über die Aufstellung des oben genannten Flächennutzungsplanes 
informiert und uns um Stellungnahme gebeten. 

Teil des Flächennutzungsplanes befindet sich innerhalb der Hindernisbegrenzungsfläche des Verkehrslandeplatzes 
Bad Dürkheim im Sinne der „Gemeinsame Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von 
Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb (NfL I 92/13)“. 

Aus luftrechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen die Ausweisung des Bauvorhabens in der 
vorgelegten Fassung, wenn die Hindernisbegrenzungsfläche nicht berührt werden. 

Da Ihr vorhabenbezogene Bebauungsplan im Hindernisbegrenzungsfläche des Verkehrslandeplatzes Bad Dürkheim 
liegt, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es zu Überflügen und damit verbundenen Fluglärm kommen kann. 

Der Einsatz von mobilen Autokränen oder sonstigen Kränen ist erneut beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, 
Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 667C, 55483 Hahn-Flughafen zu beantragen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Alberto Janus 

---------------------------------------------------------------------- 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP) 
Fachgruppe Luftverkehr 
Gebäude 667 C 
55483 Hahn-Flughafen 

Tel.:     +49 (0) 6543 87801654 
Fax:     +49 (0) 26129141  2217 
E-Mail: alberto.janus@lbm.rlp.de
Web:    lbm.rlp.de 
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Verstärkung gesucht: karriere-im-lbm.de

Der LBM verarbeitet personenbezogenen Daten ausschließlich nach den geltenden Grundsätzen der EU-DSGVO. Alle 
Informationen zu dieser Verarbeitung und Ihren Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unter 
www.lbm.rlp.de/Datenschutz oder bei unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter 
DatenschutzbeauftragterLBM@lbm.rlp.de.

Von: Stadtplanung <Stadtplanung@bad-duerkheim.de>  
Gesendet: Dienstag, 17. Oktober 2023 16:16 
Betreff: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentl. Belange  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei übersenden wir Ihnen unser Anschreiben zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger zur 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Dürkheim zu.  

Die Unterlagen finden Sie unter folgenden Link: www.bad-duerkheim.de/flaechennutzungsplan 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:  
Maria Zorn 
Sachgebiet 2.1 - Stadtplanung einschließlich Raumordnung  

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Mannheimer Str. 24  
67098 Bad Dürkheim  
Tel.:        +49 6322 935 2112  
E-Mail:     Maria.Zorn@bad-duerkheim.de 
Internet:  www.bad-duerkheim.de 

---------------- H A F T U N G S A U S S C H L U S S  /  D I S C L A I M E R -------------  
Diese Nachricht ist ausschließlich für den/die beabsichtigte/n Empfänger/in bestimmt. Sie enthält vertrauliche und 
gegebenenfalls rechtlich geschützte Informationen. Sollten Sie nicht der/die Adressat/in sein oder diese Nachricht 
irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie freundlichst, sie an den/die Absender/in zurückzusenden und sie 
einschließlich aller angefertigten Kopien zu vernichten. Die Weitergabe und das unerlaubte Kopieren dieser 
Nachricht ist nicht gestattet.  

This message is for the sole use of the intended recipient. It may contain confidential and possibly privileged 
information. If you are not the intended recipient or if you have received this message in error we kindly ask you to 
notify the sender and destroy this messages including all copies thereof. Any disclosure or unauthorized copying of 
this message is strictly forbidden.  
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Zorn, Maria

Von: Heinz Schlapkohl <heinz.schlapkohl@t-online.de>

Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2023 20:33

An: Stadtplanung

Cc: Kaul, Volker; Glaser, Katharina

Betreff: [EXTERN]Re: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige 

Beteiligung der Träger öffentl. Belange

Anlagen: FNP DÜW 23.docx

Kategorien: FNP - frühz. Beteiligung Stellungnahmen

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhänge oder externe Links zu öffnen. 

Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Anhörung. In der Anlage übersende ich Ihnen vorab auf diesem Weg die Stellungnahme des 
BUND. 

Schönen Gruß 

Heinz Schlapkohl  

Am 17.10.2023 um 16:16 schrieb Stadtplanung: 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei übersenden wir Ihnen unser Anschreiben zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Dürkheim zu.  

Die Unterlagen finden Sie unter folgenden Link: www.bad-duerkheim.de/flaechennutzungsplan 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:  
Maria Zorn 
Sachgebiet 2.1 - Stadtplanung einschließlich Raumordnung  

Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus Datenschutzgründen von Microsoft Office verhindert.

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Mannheimer Str. 24  
67098 Bad Dürkheim  
Tel.:        +49 6322 935 2112  
E-Mail:     Maria.Zorn@bad-duerkheim.de 
Internet:  www.bad-duerkheim.de 

---------------- H A F T U N G S A U S S C H L U S S  /  D I S C L A I M E R -------------  
Diese Nachricht ist ausschließlich für den/die beabsichtigte/n Empfänger/in bestimmt. Sie enthält 
vertrauliche und gegebenenfalls rechtlich geschützte Informationen. Sollten Sie nicht der/die 
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Adressat/in sein oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie freundlichst, sie an 
den/die Absender/in zurückzusenden und sie einschließlich aller angefertigten Kopien zu vernichten. 
Die Weitergabe und das unerlaubte Kopieren dieser Nachricht ist nicht gestattet.  

This message is for the sole use of the intended recipient. It may contain confidential and possibly 
privileged information. If you are not the intended recipient or if you have received this message in 
error we kindly ask you to notify the sender and destroy this messages including all copies thereof. 
Any disclosure or unauthorized copying of this message is strictly forbidden.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Das au tomatische Herunterladen  
dieses B ilds aus dem Internet  
wurde aus Datenschutzgründen  
von Microsoft Office verhindert. Virenfrei.www.avg.com
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Zorn, Maria

Von: Heinz Schlapkohl <heinz.schlapkohl@t-online.de>

Gesendet: Dienstag, 31. Oktober 2023 17:24

An: Stadtplanung

Cc: Kaul, Volker; Glaser, Katharina

Betreff: Re: [EXTERN]Re: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige 

Beteiligung der Träger öffentl. Belange

Anlagen: FNP DÜW, Nachtrag.docx

Kategorien: FNP - frühz. Beteiligung Stellungnahmen

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhänge oder externe Links zu öffnen. 

Sehr geehrte Frau Zorn, 

ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung. Gleichzeitig möchte ich mir erlauben, in einem Punkt noch eine 
Ergänzung unserer Stellungnahme vorzunehmen. Ich möchte Sie bitten diese Ergänzung (siehe Anlage ) als 
Bestandteil unserer Stellungnahme zu betrachten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Heinz Schlapkohl  

Am 31.10.2023 um 14:13 schrieb Stadtplanung: 

Sehr geehrter Herr Schlapkohl, 

vielen Dank für Ihre Stellungnahme, deren Eingang ich Ihnen kurz bestätigen möchte.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag: 
Maria Zorn
Sachgebiet 2.1 - Stadtplanung einschließlich Raumordnung 

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Mannheimer Str. 24 
67098 Bad Dürkheim 
Tel.:        +49 6322 935 2112 
E-Mail:    Maria.Zorn@bad-duerkheim.de
Internet: www.bad-duerkheim.de

Von: Heinz Schlapkohl <heinz.schlapkohl@t-online.de>
Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2023 20:33 
An: Stadtplanung <Stadtplanung@bad-duerkheim.de>
Cc: Kaul, Volker <volker.kaul@kreis-bad-duerkheim.de>; Glaser, Katharina <Katharina.Glaser@kreis-
bad-duerkheim.de>
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Betreff: [EXTERN]Re: 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige Beteiligung der 
Träger öffentl. Belange 

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhänge oder externe 
Links zu öffnen.

Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Anhörung. In der Anlage übersende ich Ihnen vorab auf diesem Weg die 
Stellungnahme des BUND. 

Schönen Gruß 

Heinz Schlapkohl  

Am 17.10.2023 um 16:16 schrieb Stadtplanung: 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei übersenden wir Ihnen unser Anschreiben zur frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Bad Dürkheim zu.  

Die Unterlagen finden Sie unter folgenden Link: www.bad-
duerkheim.de/flaechennutzungsplan

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:  
Maria Zorn 
Sachgebiet 2.1 - Stadtplanung einschließlich Raumordnung  

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Mannheimer Str. 24  
67098 Bad Dürkheim  
Tel.:        +49 6322 935 2112  
E-Mail:     Maria.Zorn@bad-duerkheim.de 
Internet:  www.bad-duerkheim.de 

---------------- H A F T U N G S A U S S C H L U S S  /  D I S C L A I M E R -------------  
Diese Nachricht ist ausschließlich für den/die beabsichtigte/n Empfänger/in 
bestimmt. Sie enthält vertrauliche und gegebenenfalls rechtlich geschützte 
Informationen. Sollten Sie nicht der/die Adressat/in sein oder diese Nachricht 
irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie freundlichst, sie an den/die Absender/in 
zurückzusenden und sie einschließlich aller angefertigten Kopien zu vernichten. Die 
Weitergabe und das unerlaubte Kopieren dieser Nachricht ist nicht gestattet.  

This message is for the sole use of the intended recipient. It may contain 
confidential and possibly privileged information. If you are not the intended 
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recipient or if you have received this message in error we kindly ask you to notify 
the sender and destroy this messages including all copies thereof. Any disclosure or 
unauthorized copying of this message is strictly forbidden.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  

Virenfrei.www.avg.com
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          31.10.2023 

 

5, Änderung Flächennutzungsplan, Bad Dürkheim- Ergänzende Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen zusätzlich zu unserer Stellungnahme vom 26.10.2023 nach nochmaliger Durchsicht Ihres 
Entwurfs des FNP noch eine Ergänzung zusenden: 

N 11 (Ungstein) 

Hier geht es um die Umwandlung einer kleinen Parkanlage in Ungstein in ein Mischgebiet, um dort ein 
Bauvorhaben zu realisieren. Wir möchten uns gegen diese Umwandlung aussprechen.  

Hier befinden sich Grünland und einige Bäume. Es handelt sich zwar hauptsächlich „nur“ um Robinien, 
aber nicht nur um diese. Am Bachrand befinden sich einige alte, aus Naturschutz sehr wertvolle 
Baumweiden. Zwar würden diese wohl nicht direkt von dem Bauvorhaben betroffen sein, aber indirekt 
könnten sie später Verkehrssicherungsmaßnahmen zum Opfer fallen (dies haben wir schon mehrfach 
erlebt, wenn Gebäude in der Nähe von alten Bäumen errichtet wurden). 

Auch sollte deswegen ein möglicher Wasserspielplatz auch auf keinen Fall in der Nähe dieser Weiden 
errichtet werden. 

Entschuldigen Sie den Nachtrag. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinz Schlapkohl 

D.: Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Bauen und Umwelt  

 

 

           

BUND RLP, Eyersheimer Mühle, 67256 Weisenheim am Sand  
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Friends of the Earth Germany 
 
Kreisgruppe Bad Dürkheim 
Dr. Heinz Schlapkohl 
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67256 Weisenheim am Sand 
 
Telefon (06353) 3318 
 
heinz.schlapkohl@bund-rlp.de 
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Mannheim,  
20.November 2023 

 
 
Flächennutzungsplan 5. Änderung FNP der Stadt Bad Dürkheim, hier: Frühzeitige Beteiligung der 
Träger öffentl. Belange  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
vielen Dank für die Beteiligung und Bereitstellung der Unterlagen.  
  
Unter Beachtung folgender Hinweise und Auflagen stimmen wir Ihrer Maßnahme zu:  
  

• Das Plangebiet betrifft unsere Eisenbahnstrecke 9340 von Bad Dürkheim nach Ludwigshafen-
Oggersheim mit den Bahnhöfen Bad Dürkheim Bahnhof und Bad Dürkheim Ost sowie dem 
Betriebshof.  

   
• Es ist perspektivisch geplant, den Bahnhof Bad Dürkheim in geänderter Lage barrierefrei auszubauen.  

  

• Grundsätzlich ist das Landesgesetz über Eisenbahnen und Bergbahnen (Landeseisenbahngesetz – 
LEisenbG) in der aktuell gültigen Fassung zu beachten, insbesondere die Vorgaben zur Errichtung und 
wesentlichen Änderung baulicher Anlagen im Sinne der Landesbauordnung gemäß § 18 LEisenbG.   

 
• Darüber hinaus möchten wir auf die Maßnahmen zu Schutz des Eisenbahnbetriebes gemäß § 19 

LEisenbG hinweisen.  
 

• Die Leichtigkeit und Sicherheit des Eisenbahnbetriebs dürfen nicht eingeschränkt werden.  
  
Darüber hinaus haben wir folgende redaktionelle Anmerkungen: 
 

• Kap. 2.4 Verkehrseinbindung  
(pdf-Seiten 18-20, gedruckte Seitenzahlen 8-10)  
 
Im Text werden Straßen- und Schienenanbindungen beschrieben. Die zugehörigen Abb. 6 und Abb. 7 
zeigen jedoch nur Anbindungen über Straßen. Insbesondere die mit "Verkehrsanbindungen der Stadt 
Bad Dürkheim" betitelte Abb. 6 ist somit entweder unvollständig oder müsste anders benannt werden.  
Im Absatz über die Schienenanbindungen wäre das Wort "Anschlussstellen" durch "Bahnhöfe" zu 
ersetzen.  



 
         2/2 

Die offizielle und damit formal korrekte Bezeichnung der Bahnstrecke Bad Dürkheim – LU Oggersheim 
(- Ludwigshafen – Mannheim) ist "Rhein-Haardtbahn" und nicht "Rhein-Haardt-Bahn".  

   
Kap 2.8.2 Verkehr  
(pdf-Seite 34, gedruckte Seitenzahl 24)  

Im Text müsste auf das Kapitel 2.4 (und nicht 2.3) verwiesen werden.  
  
  
Wir bitten um weitere Einbindung bei der Planung. Sollte es zu Bautätigkeiten kommen, sind wir erneut, zur 

Klärung technischer Einzelheiten, anzufragen.   

  
Die Stellungnahme und Bestandspläne werden digital an maria.zorn@bad-duerkheim.de verschickt.  
Sollten Sie diese in Papierform wünschen, reichen wir sie gerne nach.  
  
  
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zu Verfügung. 
 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

 
i. V.                     i. A. 
 
 
 
Thomas Weisenstein                  Michael Schiefer 
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Neustadt an der Weinstraße, 29.11.2023 

 

per Mail 

 

Ihr Schreiben vom 17.10.2023     Unser Zeichen 330/2023/02 

 

Betr.  5. Änderung der FNP der Stadt Bad Dürkheim 

 

Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Damen und Herren, 

Die POLLICHIA korrigiert ihre Stellungnahme vom 20.1.2023 geringfügig und nimmt zur 5. Änderung des 

FNP der Stadt Bad Dürkheim wie folgt Stellung: 

Flächenrücknahmen 

R9 Abtsfronhof:  

Wir begrüßen die Rücknahme dieser historischen Weinbaufläche im Herzen der Stadt. Eine ökologische 

Bewirtschaftung wäre aus Gründen des Artenschutzes und zum Wohl der Anwohner wünschenswert. 

 

R1, R3 Oberes Gaistal und Klaustal 

Wir begrüßen die Rücknahme der im Wald gelegenen Flächen. 

 

R 36 Sägewerk Assel 

Wir begrüßen die Renaturierungsabsicht der Isenach-Bachaue 

POLLICHIA e.V., Haus der Artenvielfalt 
Erfurter Str. 7, 67433 Neustadt/Weinstraße 

An die  

Stadt Bad Dürkheim 

Frau Maria Zorn 

Mannheimer Straße 24 

 

67098 Bad Dürkheim 

POLLICHIA-Geschäftsstelle 

Haus der Artenvielfalt 
Erfurter Straße 7 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße 

Telefon: +49 6321 92 17 68 

Telefax: +49 6321 92 17 76 

E-Mail: kontakt@pollichia.de 

Internet: www.pollichia.de 
 

http://www.pollichia.de/
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Neue Flächennutzungen 

N5 Kläranlage 

Grundsätzlich begrüßen wir den Ausbau der Kläranlage aus Gründen des Gewässerschutzes. Auch den 

Bau einer vierten Reinigungsstufe erachten wir als notwendig. 

Den dafür vorgesehenen Flächenbedarf von 6,76 ha entspricht einer Vergrößerung der bestehenden 

Nutzfläche um das 3,5-fache. Wir haben erhebliche Zweifel, dass es zu diesem Flächenverbrauch keine 

Alternativen gibt. Den Flächenverbrauch in seiner derzeitigen Planung lehnen wir ab. Die deutlich 

größeren Städte Mainz und Speyer, kommen mit deutlich weniger Fläche für ihre Kläranlagen aus. 

Zunächst sollte man die aktuell nicht genutzten Flächen auf dem Gelände der Kläranlage überbauen. 

Auch eine moderate Aufstockung bestehender Gebäude sollte geprüft werden. Geprüft werden sollte 

auch, ob Gebäude für Maschinen und Werkzeuge nicht ins nahe Gewerbegebiet Bruch ausgelagert 

werden können. Muss die Anlage der 4. Reinigungsstufe zwingend dort gebaut werden oder kann das 

Wasser nicht über eine Rohrleitung ins nahe Gewerbegebiet Bruch gepumpt und dort weiter gereinigt 

werden?  

Da es ernsthafte Überlegungen zu geben scheint, Wasser aus dem Bereich Haßloch/Geinsheim nach Bad 

Dürkheim ins Gewerbegebiet zu pumpen, wäre es ja erst recht kein Problem, das Wasser von der 

Kläranlage ins Gewerbegeiet zu pumpen, um es dann dort weiter zu behandeln. Von einer 

nenneswerten Geruchsbelästigung ist bei der 4. Reinigungsstufe nicht mehr auszugehen.  

Da die Stadt Bad Dürkheim ihr Gewerbegebiet bereits mehrfach erheblich erweitert hat, sollten weitere 

Ausdehnungen in diesem wertvollen und europäisch bedeutsamen FFH- Und Vogelschutzgebiet 

möglichst vermieden werden. 

 

N8 Erweiterung des Gewerbegebiets nach Süden 

Diese Erweiterung lehen wir ab. Hierzu haben wir uns bereits in einer Stellungnahme zum Regionalplan 

geäußert. Diese Stellungnahme füge ich als Zitat bei. 

“Betr.: Regionalplan Rhein-Neckar, 1. Änderung, hier DÜW-01, Stellungnahme vom 13.6.2021 

Erweiterung des Gewerbegebiets Dürkheimer Bruch nach Süden um 13,9 ha  

Bad Dürkheim hat in den letzten Jahren im Wechsel mehrfach sein Gewerbegebiet im Bruch und 
seine Wohngebiete im Fronhof erheblich ausgeweitet und dadurch große Flächen verbraucht und 
versiegelt, ohne dass dafür an anderer Stelle Flächen entsiegelt wurden. 

Eine weitere Ausweitung des Gewerbegebiets in die wertvolle Bruchlandschaft hinein und noch 
näher an die bestehenden FFH-Gebiete 6515-301 und VSG 6514-401 lehnen wir mit folgender 
Begründung ab: 
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Verlust von Wiesenflächen 

Die vorgesehenen Flächen zählen zu den ohnehin in unserer Region seltenen Wiesenflächen. Um 
diese Wiesenflächen anderenorts mit großem Aufwand herzustellen, müssten dort Weinbergs- 
oder Ackerflächen in Anspruch genommen werden. Dies wird zu berechtigten Protesten der 
Landwirte führen. 

Wohin mit den Pferden? 

Auf den vorgesehenen Flächen befinden sich Pferdekoppeln. Im Dürkheimer Bruch ist es den 
Pferdebesitzern schon jetzt entgegen allgemeiner Praxis gestattet ein Pferd auf 0,5 ha zu halten 
(die übliche Regel ist 1 GVE/ha). Wohin sollen diese Tiere evakuiert werden? Im angrenzenden 
FFH-/VS-Gebiet leben jetzt schon mehr Pferde als durch das Futterangebot im Bruch ernährt 
werden können. Soll die Pferdedichte im FFH-/VS-Gebiet noch weiter zu Lasten der FFH-Arten 
erhöht werden? 

Verlust einer strukturreichen Landschaft 

Im Bereich der vorgesehenen Flächen befinden sich u.a. Höhlenbäume, Heckenstrukturen und 
Einzelgebüsche. Diese stellen einen wertvollen Lebensraum für die in den angrenzenden 
Schutzgebieten vorkommenden Tier- und Pflanzenarten dar. 

Verlust von Arten 

Laut Artenfinder sind im Plangebiet und den angrenzenden Schutzgebieten bisher u.a. Arznei-
Haarstrang, Bienenfresser, Feldschwirl, Flussregenpfeifer, Große Strandschrecke, Heidelerche, 
Hermelin, Kiebitz, Kleinspecht, Neuntöter, Nachtigall, Pirol, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, 
Turteltaube, Wiedehopf und Zauneidechse nachgewiesen.  

Es ist zu vermutet, dass dort auch Schling- und Ringelnattern, sowie weitere FFH-Arten 
vorkommen könnten. Deshalb ist ein artenschutzrechtliches Gutachten für das Gebiet DÜW-01 
unabdingbar. Die Ausweitung des Gewerbegebiets wird sich direkt auf die im Plangebiet 
lebenden Arten und indirekt auf die Arten in den angrenzenden Schutzgebieten auswirken. 

Die Flächen, die für die Erweiterung des Gewerbegebiets vorgesehen sind, ähneln in der Struktur 
den Flächen der benachbarten Schutzgebiete. Deshalb ist auch dort mit dem Vorkommen 
bedrohter und geschützter Arten zu rechnen. 

Landwirtschaft 

Eine weiterer Flächenverbrauch zu Lasten der Landwirtschaft gefährdet die Existenzgrundlage 
der Landwirte und zwingt diese mit immer intensiveren Bewirtschaftungsmaßnahmen aus den 
verbleibenden Böden immer mehr herauszuholen. Dies widerspricht dem Ziel einer nachhaltigen 
regionalen Landwirtschaft. 
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Verkehr und Klima 

Das Gewerbegebiet Bruch verfügt weder über einen Bahnanschluss für die Zulieferer noch über 
eine nennenswerte Anbindung an den ÖPNV.  Dadurch wird der PKW- und LKW-Verkehr 
zunehmen, was den klimapolitischen Zielen der EU, der BR Deutschland, des Landes Rheinland-
Pfalz und dem Kreis Bad Dürkheim widerspricht. 

Der mittlere Bruchweg, der mitten durch das FFH- und VS-Gebiet führt und als Radweg 
ausgebaut ist, wird schon jetzt täglich in erheblichem Umfang von Autofahrern als Abkürzung 
zur L 526 genutzt. Kontrollen finden nicht statt. 

Wir empfehlen die bestehenden FFH- und VS-Gebiete zu erweitern und das vorgesehen 
Plangebiet DÜW-01 in die bestehenden Schutzgebiete zu integrieren.“ 

N10 Bebauung der alten Stadtgärtnerei 

Hier schließen wir uns dem Vorschlag des BUND an, der dort die Anlage von Kleingärten  

empfiehlt. 

 

N 09 Neuausweisung einer weiteren Mischbaufläche am südlichen Stadtrand 
 
Durch die Flächeninspruchnahme für die Wohnbebauung im Bereich Fronhof, ist mit der  
Bevölkerungszunahme auch der Bestand von Hunden stark gestiegen. Das hat dazu geführt, dass  
es auf den Flächen und Wegen südlich der Stadt zu einer deutlichen Zunahme von Störungen und  
Verschmutzungen durch Hunde gekommen ist. Würde man die Aufgabe der Weinbauflächen für  
die Anlage einer wohnortnahen Grünanlage nutzen, käme die Stadt den Menschen entgegen und  
die negativen Einflüsse durch freilaufende Hunde in der Landschaft könnten verringert werden, 
da es eine wohnortnahe Auslauffläche gäbe. 
 

N 11 Ungstein 
 
Die Bebauung dieser Fläche sehen wir aus zwei Gründen als sehr kritisch und lehnen sie ab. 
Zum einen ist damit zu rechnen, dass nach der Anlage eines Wasserspielplatzes eine Bruchgefahr  
von den bereits vorhandenen Bäumen definiert wird und in der Folge diese Bäume dann aus  
Gründen der Verkehrsicherheit gerodet werden. 
Zum anderen sehen wir den Trend, weitere Nichtweinbauflächen zu überbauen, kritisch. Es wäre  
wünschenswert diese kleine Parkanlage durch die Einsaat von Regiosaatgut und dem Anpflanzen  
von standorttypischen Bäumen aufzuwerten. Wenn man dort noch Bänke aufstellt, wäre dies  
zum Vorteil für Mensch und Natur.  
Nach Aussagen aus der Bevölkerung soll die Bäckerei Sippel, die nach unseren Informationen dort  
bauen will,  wegen Fachkräftemangel bereits eine Filiale geschlossen haben. Der Neubau einer  
Bäckerei ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. 
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N12 Ungstein – Neubau eines Kindergartens 
Für die Zerstörung der Wiesenfläche für den Neubau eines Kindergartens erwarten wir eine  
entsprechende Kompensation. Die Verwendung einer ökologisch wertloseren Weinbaufläche  
statt einer ökologisch wertwollen Wiesenfläche wäre dazu eine Alternative. 
 
Photovoltaik 
Die Nutzung von Photovoltaik sehen wir grundsätzlich positiv. Solange es noch ungenutzte  
Dachflächen auf Häusern, Gewerbebetrieben oder über Parkplätzen, Straßen und anderen  
bereits versiegelten Flächen gibt, lehnen wir eine weitere Flächeninanspruchnahme dafür ab.  
 

N 16 (Stadt), N 13 (Ungstein) 

Diese Flächen mit gewachsenem Dauergrünland besitzen eine hohe Biodiversität, die durch die 

geplanten Anlagen gefährdet wären. Solche Flächen sind selten, ökologisch wertvoll und müssen 

erhalten bleiben.  

 

Änderungsflächen 

Ä2 Umwandlung von Wiesen- und Gehölzstrukturen in Parkplatz und Gemeindebedarfsflächen 

Eine weitere Zerstörung von Wiesen- und Gehölzflächen in diesem Teil des Bruchs lehnen wir ab.  

 

Ä17 Überbauung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche mit einer Agri-Fotovoltaikanlage 

Da es im Stadtgebiet Bad Dürkheim noch zahlreiche bereits versiegelte Flächen und Dachflächen, die für 

die Fotovoltaik genutzt werden können, gibt, lehnen wir eine großflächige Nutzung von Ackerflächen für 

die sogenannte “Agri-Fotovoltaik” ab.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Hundsdorfer 

POLLICHIA e.V. 
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5. Änderung des Flächennutzungsplans mit integrierten Landschaftsplan der 

Stadt Bad Dürkheim 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass die Geltungsbereiche (N05, 

N08, N13 und N16) der 5. Änderung des Flächennutzungsplans mit integrierten Land-

schaftsplan von den auf Braunkohle verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfel-

dern "Teutonia" und "Dürkheimer Braunkohlenwerk" teilweise überdeckt werden. Ak-

tuelle Kenntnisse über die letzten Eigentümerinnen liegen hier nicht vor. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesen Bergwerksfeldern liegen unserer Behörde 

keine Dokumentationen oder Hinweise vor. Wir möchten jedoch darauf aufmerksam 

machen, dass die Unterlagen zu diesen Bergwerksfeldern nicht vollständig vorliegen. 

Die in Rede stehenden Gebiete befinden sich zudem teilweise innerhalb der Aufsu-

chungserlaubnisse "Fuchsmantel" (Lithium) sowie "Flaggenturm" (Erdwärme).  



  
 

2/5 

Inhaberin der Berechtigungen ist die Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH, 

Amalienbadstraße 41 Bau 52 in 76227 Karlsruhe. 

Wir weisen darauf hin, dass sich das Plangebiet N01 im Bereich des unter Bergauf-

sicht stehenden Solegewinnungsbetriebs "Phillippshall" befindet. Die Soleleitung liegt 

etwa 40 m nördlich des Plangebiets N01. Der Betreiber ist die Staatsbad Bad Dürk-

heim GmbH, Kurbrunnenstraße 14 in 67098 Bad Dürkheim.  

In den weiteren Plangebieten erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Da es sich hierbei um umfangreiche Unterlagen handelt, ist eine genaue Aussage 

über Altbergbau erst bei der Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen sowie bei 

Einzelbauvorhaben im Bereich des Flächennutzungsplanes vertretbar. Somit ist eine 

erneute Beteiligung des Landesamtes für Geologie und Bergbau zu diesem Zeitpunkt 

erforderlich. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe-

ben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer 

Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert 

wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. 

Sollten Sie bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau stoßen, empfeh-

len wir Ihnen spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geo-

technikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung. 

Seitens des Referates Bergaufsicht bestehen bezüglich des geplanten Bauvorhabens 

grundsätzlich keine Einwände. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der o.g. Firmen haben, empfehlen 

wir Ihnen, sich mit der Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH und der Staatsbad 

Bad Dürkheim GmbH in Verbindung zu setzen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Nach unseren geologischen Informationen stehen bei den Neuausweisungen N01 und 
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N12 oberflächennah Kalksteine und Kalkmergelsteine des Tertiärs an. Diese Böden 

weisen für eine ein- bis zweigeschossige Wohnbebauung in der Regel eine ausrei-

chende Tragfähigkeit auf.  

Die Kalksteinbänke können von Verkarstung betroffen sein. In diesem grundsätzlichen 

Sinne kann eine Gefährdung durch Geländesenkungen und Erdfälle ohne ortsbezo-

gene Untersuchungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Mergel reagieren 

auf wechselnde Wassergehalte (z.B. bei Austrocknung) schrumpf- und quellempfind-

lich. 

Auf Grund dieser Gegebenheiten empfehlen wir, Neubauten grundsätzlich mit einer 

ausgesteiften Gründung und in setzungsunempfindlicher Bauweise zu planen. Die 

tatsächlichen Gründungsaufwendungen sind vom Baugrundgutachter auf der Basis 

einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung auszuarbeiten.  

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

Die übrigen Neuausweisungen in Bad Dürkheim, Seebach und Ungstein liegen in di-

versen Auenbereichen. 

Grundsätzlich ist hier mit dem oberflächennahen Anstehen von feinkörnigen und 

eventuell auch zum Teil organischen Bach- und Hochflutablagerungen sowie mit 

hohen Grundwasserständen zu rechnen. Diese Ablagerungen weisen in der Regel nur 

eine geringe Tragfähigkeit und hohe sowie möglicherweise auch ungleichmäßige Ver-

formbarkeit auf. 

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

Auch hier werden für alle Bauvorhaben dringend objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen empfohlen.  

Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 

(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-

rücksichtigen. 
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- mineralische Rohstoffe: 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen 

außerhalb der Planflächen zu keinerlei Überschneidungen mit den im Regionalen 

Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflächen kommt, bestehen aus 

der Sicht der Rohstoffsicherung gegen die geplanten Vorhaben keine Einwände. 

Rohstoffsicherungsgebiete: 

Laut §5 Abs. 3 BauGB sollen im Flächennutzungsplan u.a. "Flächen, unter denen der 

Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind" gekennzeich-

net werden. 

Im vorliegenden Flächennutzungsplan sind die Rohstoffsicherungsflächen lt. gültigem 

RROP nicht gekennzeichnet. Da die im gültigem RROP ausgewiesenen Rohstoffsi-

cherungsflächen i.d.R. größer sind als die unter Abbau stehenden Bereiche, empfeh-

len wir - um auch für künftige Planungsvorhaben eine bessere Planungssicherheit zu 

haben - alle gültigen Rohstoffsicherungsflächen in den Flächennutzungsplan zu integ-

rieren. 

Es handelt sich hier laut gültigem Einheitlichem Regionalplan Rhein-Neckar um die 

beiden Vorranggebiete DÜW VRG01 (Quarzsand) am Südrand zur VG Wachenheim 

und DÜW VRG07 (Sandstein) westlich von Ungstein an der Grenze zur Gemeinde 

Kallstadt. 

 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  
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https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem Bescheid, damit 

die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieur-

büro, Bohrfirma) obliegt. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Thomas Dreher 
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 Wachenheim, 08.12.2023 
 
 
 
Per Email 

 
5. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Bad Dürkheim 
 

 

Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Änderung Ihres Flächennutzungsplans. Die 
Ortsgruppe NABU Mittelhaardt nimmt im Namen und Auftrag des Landesverbandes des NABU 
Rheinland-Pfalz e.V. dazu Stellung.  
 
N 5, Kläranlage: Wir schließen uns der Stellungnahme des BUND vom 26.10.2023 an  
 
N 8, Erweiterung des Gewerbegebiets nach Süden:  
Der NABU spricht sich grundsätzlich gegen die geplante Erweiterung aus. Dies haben wir bereits in 
unserer Stellungnahme vom 10.02.2023 zur Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung des Flächen-
nutzungsplans begründet.  
 
N 10, Bebauung der alten Stadtgärtnerei: Wir schließen uns der Stellungnahme des BUND vom 
26.10.2023 an. 
 
N 11, Umwidmung des Gebiets Bleiche in Ungstein in ein Mischgebiet: Wir sprechen uns entschieden 
gegen die Umwandlung der Fläche in ein Mischgebiet aus. Es handelt sich hier um eine erhaltenswerte 
Grünfläche mit Baumbestand, die für Umwelt-, Klima- und Artenschutz wertvoll ist und in Verbindung 
mit der Isenach ein landschaftsprägendes Element darstellt. Außerdem ist es widersinnig,   
in einem von Hochwasser gefährdeten Gebiet durch Bebauung weitere Flächen zu versiegeln. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Burkhard Ort 

 

 

D. UNB 

NABU Mittelhaardt, Mühlgasse 1, 67157 Wachenheim 
 
 

An die 
Stadt Bad Dürkheim 
z.H. Frau Maria Zorn 
Mannheimer Str. 24 
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NABU Mittelhaardt 
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67157 Wachenheim 
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Naturschutzbund Deutschland 
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Ortsgruppe: NABU Mittelhaardt 
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Stellv. Vors.: Dr. Herbert Fisch 

 
Der NABU ist ein anerkannter Natur-

schutzverband (nach §63 BNarSchG) 

und Partner von Birdlife International. 
Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächt-

nisse an den NABU sind steuerbefreit 
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Betreff: Frühzeitige Beteiligung zum Flächennutzungsplan (5. Änderung) der Stadt 
Bad Dürkheim

Sehr geehrte Frau Zorn, sehr geehrte Damen und Herren,

wir  danken  Ihnen  für  die  Beteiligung  im  vorgenannten  Verfahren.  Die  NaturFreunde
Rheinland-Pfalz e. V. nehmen wie folgt Stellung:

Unser Verband ist Gründungsmitglied des Bundesbündnis Bodenschutz e. V. und wir sind
davon überzeugt, dass das Thema Flächenverbrauch, wegen seiner immensen Bedeutung
in der Klima-, Biodiversitäts- und Ernährungskrise, bisher politisch und gesellschaftlich viel
zu wenig Beachtung findet. Im überwiegenden öffentlichen Interesse müsste in unserer heu-
tigen Situation immer der Erhalt der Natur und funktionsfähiger Böden sein. Wir müssen die
uns verbliebene Natur als Lebensgrundlage der Menschen sowie anderer Lebewesen und
als billigster, sicherster und effektivster CO2-Speicher unbedingt erhalten!
Aufgrund der Tatsache, dass nachgewiesenermaßen laut einer Studie des Bundesinstituts
für  Bau-,  Stadt-  und  Raumforschung  von  November  2022  bundesweit  genug
Innenentwicklungspotenzial besteht, um den bestehenden Wohnbedarf zu decken, sprechen
wir uns entschieden gegen weitere Bebauung im Außenbereich aus. Solche Eingriffe in Natur
und  Landschaft  und  zusätzliche  Versiegelung  können  wir  uns  in  Zeiten  zunehmender
Dürreperioden im Sommer und zunehmender Hochwassergefahren nicht mehr leisten!
Kürzlich befand sich der erste Entwurf des Zukunftsplan Wasser der Landesregierung in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Dort heißt es auf Seite 7: „Hinzu kommt, dass durch die intensive 
anthropogene Nutzung der Landschaftswasserhaushalt stark überprägt und beeinträchtigt ist
und damit die Folgen des Klimawandels weniger abgepuffert werden können. So führen Ver-
siegelung, Kanalisation, Drainagen, Gewässerausbau, Bodenverdichtung, Wasserentnah-
men usw. zu einem reduzierten Wasserrückhalt, reduzierter Grundwasserneubildung sowie 
höheren und schnelleren Oberflächenabflüssen. Nach einer fast 10jährigen Phase von einer 
unter 1 ha liegenden täglichen Flächeninanspruchnahme ist ab 2018 die tägliche Inan-
spruchnahme von 1,5 ha in 2018 auf 8,7 ha in 2021 kontinuierlich wieder angestiegen.“ Dass
im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar weitere Bebauungsrechte von Außenflächen für 
Bad Dürkheim festgelegt wurden, die sogar über die jetzt in der 5. Änderung des Flächennut-
zungsplan festgesetzten hinaus gehen, heißt noch lange nicht, dass Bad Dürkheim diesem 
Wahnsinn folgen muss. Die mittlere Grundwasserneubildungsrate ist im Schnitt in Rheinland-
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Pfalz schon um 25 % zurückgegangen. „Aufgrund der sich fortsetzenden Erwärmung ist es 
wahrscheinlich, dass Trockenjahre und Trockenperioden in Zukunft häufiger und intensiver 
auftreten werden. Extreme Defizite in der Grundwasserneubildung können daher auch zu-
künftig jederzeit eintreten.“ (Entwurf Zukunftsplan Wasser, S. 19) „Entsprechend dieser Lage 
im Lee des Pfälzer Waldes beträgt die mittlere Niederschlagssumme im Jahr nur ca. 580-600
mm. Damit gehört der Raum zu den niederschlagsärmsten Gebieten der Bundesrepublik.“ 
(Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Planfeststellungsverfahren für den Neubau der B 
271 – Ortsumgehung Kallstadt - Ungstein, S. 20) Jeder heute vorhandene Quadratmeter na-
turnaher Vegetation ist entscheidend, um die zukünftige Wasserproblematik abzupuffern.
Wir wissen um die vielen Hürden z. B. bestehende Leerstände wieder nutzbar zu machen,
aber wir brauchen jetzt den Willen, den Mut und die Ideen der Kommunen um fast alles an-
ders zu machen, als bisher.
Diese großflächige Neuversiegelung kann auch für eine stark touristisch und auf Erholung 
ausgelegte Region nicht wünschenswert sein. Wir würden uns einen Paradigmenwechsel 
der Stadtpolitik und Stadtplanung hin zu mehr Klima- und Artenschutz und damit auch zum 
vorsorglichen Menschenschutz wünschen.

Aus diesen Gründen begrüßen wir die geplante Rücknahme einiger momentan noch zur Be-
bauung vorgesehener Flächen sehr. Die Rücknahme der Fläche R 10 begrüßen wir, aber ein
Neubau der B 271, der laut Planung diese Fläche betrifft, ist für uns nicht akzeptabel.

Ä01 + Ä13: Dem § 1 Baugesetzbuch (BauGB) folgend, der eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung und sozialgerechte Bodennutzung in den Gemeinden festlegt, muss die Stadt 
dem Flächenmangel und dem Defizit an bezahlbarem Wohnraum gerecht werden und diese 
Fläche nicht für eine Bebauung nach alten Rezepten (eingeschössige Gewerbebauten mit 
riesigen Parkplätzen, sowie Ein- oder Zweifamilienhäuser) freigeben. Das vorhandenen In-
nenentwicklungspotenzial muss effektiv genutzt werden. 

Ä 03 + Ä 04: Ein solches vorhandenes Potenzial der Innenentwicklung sollte besser genutzt 
werden für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Ä16 und Ä 17: Agri-Photovoltaik ist für uns eine bessere Alternative als die Freiflächen-Pho-
tovoltaik, da zumindest die landwirtschaftliche Fläche nutzbar bleibt. Allerdings befindet sich 
die Fläche Ä16 im Landschaftsschutzgebiet. Auch die potenzielle Scheuchwirkung auf die 
Feldlerche, den Steinschmätzer und andere geschützte Vogelarten ist nicht ausreichend be-
kannt.

N03: Bestehende Kompensationsmaßnahmen dürfen auf keinen Fall überplant werden. 
Sonst geht der Kompensation der Sinn und Zweck verloren. Kompensationsflächen entfalten
ihre kompensierende Wirkung oft erst nach mehreren Jahren, wenn die Strukturen 
ausreichend gewachsen sind. Im Umweltbericht auf S. 24 steht außerdem: „das 
Stadtklimagutachten wertet die Fläche als Ausgleichsraum mit hoher Bedeutung (hoch 
empfindlich gegenüber nutzungsändernden Eingriffen)“. Daher können wir dieser Planung 
nicht zustimmen.

N05: Auch wir begrüßen den Ausbau der Kläranlage zugunsten einer vierten Reinigungsstu-
fe und somit des Gewässerschutzes, schließen uns aber auch den Bedenken und Alternativ-
vorschlägen der POLLICHIA hinsichtlich des übermäßigen Flächenverbrauchs und der Lage 
der Kläranlage an. Das vorgesehene Gebiet der Erweiterung liegt in Natura2000-Gebieten 
und enthält schutzwürdige Feuchtwiesen. Gerade solche Wiesen haben beim Klimaschutz 
eine herausragende Bedeutung und muss es in Zukunft deutlich mehr geben. Sie zu zerstö-
ren ist daher völlig widersinnig, selbst wenn eine Kompensation möglich wäre.

Sparkasse Vorderpfalz Vorsitzende: Vereinsregister:
IBAN: DE88 5455 0010 0000 9001 34 Doris Barnett Ludwigshafen VR 993
BIC: LUHSDE6AXXX Steuernummer :

27/662/06685



N08, N09, N10 und N11: Auch hier schließen wir uns den Bedenken und Vorschlägen der 
POLLICHIA/ des BUND an.

Fast alle hier vorgesehenen neuen Baugebiete werden vom Stadtklimagutachten als 
Ausgleichsräume mittlerer und hoher Bedeutung mit heißen thermischen Situationen 
eingestuft. Diese Art der Stadtplanung ist wie aus der Zeit gefallen!

N 15 und N 16: Im Moment findet ein unkontrollierter Ausbau der Freiflächen-PV (FF-PV) auf 
Acker- und Grünlandflächen statt. Wir sehen mit Sorge, dass 40 Prozent des jährlichen 
Ausbauziels im Bereich PV (200 Megawatt von insgesamt 500 Megawatt pro Jahr) auf 
„benachteiligtem“ Acker- und Grünland bewerkstelligt werden soll. Immer mehr große FF-PV-
Anlagen werden auf Acker- und Grünlandflächen beantragt und genehmigt, obwohl so viel 
Potenzial für den Ausbau der Solarenergie an Gebäuden, weiteren baulichen Anlagen und 
bereits versiegelter Fläche bisher ungenutzt geblieben ist. Im Handbuch Klimaschutz – Wie 
Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann (Hentschel 2020) wurden die Ergebnisse von 
über 300 Studien der bisherigen Klimaforschung ausgewertet und zusammengefasst. In 
diesem Handbuch wird deutlich, dass selbst zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles für 
Deutschland der nötige Ausbau der Solarenergie vollständig ohne weitere 
Landnutzungskonflikte realisierbar wäre. Auch Publikationen des Frauenhofer ISE zeigen, 
dass es mehr als genug Ausbaupotenzial der Integrierten Photovoltaik gibt, das Freiflächen-
Photovoltaik überflüssig macht. Die momentane Entwicklung der FF-PV wird aus unserer 
Sicht die Klima-, Biodiversitäts- und Ernährungskrise weiter anheizen. Auch hier geht man, 
wie bei der Bebauung im Außenbereich, leider wieder den einfacheren Weg.

In diesen beiden Fällen wären außerdem bereits extensiv genutzte Wiesen betroffen. Das 
Argument der ökologischen Aufwertung der Fläche, das gerne bei der Planung von FF-PV-
Anlagen herangezogen wird, greift hier also nicht. Hier wird es sehr wahrscheinlich durch 
Überdachung und Beschattung zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands 
kommen.

Im Umweltbericht S. 21 steht: „.. Flächen, die im Innenbereich neu ausgewiesen werden 
bzw. für die nach § 13 a und b BauGB1 Planverfahren durchgeführt wurden. Es wird davon 
ausgegangen, dass hier keine Pflicht zur Umweltprüfung besteht.“ Auch bei bereits 
abgeschlossenen Planverfahren nach § 13 b BauGB sind laut kürzlichem Gerichtsurteil 
Umweltberichte und Ausgleichsmaßnahmen nachzuholen.

Mit naturfreundlichen Grüßen und mit Hoffnung auf Beachtung unserer Einwände,
i. A. Karla Blöcher 

Karla Blöcher | Dipl. Umweltwissenschaftlerin
Fachkraft für Umweltfragen und Umweltbildung

                

NaturFreunde Rheinland-Pfalz e.V. 
67063 Ludwigshafen | Ebertstr. 22
Tel.: 0621/96356302
E-Mail: karla.bloecher@naturfreunde-rlp.de
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Bad Dürkheim, der 8.12.2023 
 

Betreff: Frühzeitige Beteiligung zum Flächennutzungsplan (5. Änderung) der Stadt Bad 
Dürkheim 
 
 

Sehr geehrte Frau Zorn,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für die Beteiligung im Verfahren der Beteiligung zum Flächennutzungs-
plan in der 5. Änderung der Stadt Bad Dürkheim und nehmen wie folgt Stellung: 
 

R1, R3, R9: Oberes Gaistal und Klaustal, Abtsfronhof und andere Waldgrundstücke 
Die Rücknahme der im Wald gelegenen Flächen sowie der historischen Weinbaufläche 
inmitten der Stadt begrüßen wir. 

R 36 Sägewerk Assel 
Wir begrüßen und unterstützen die Absicht der Renaturierung der Isenach-Bachaue aus-
drücklich und gerne. 

Grundsätzliche Position zur Flächenversiegelung 
Als Umwelt- und Naturschutzverband sehen wir jede Versiegelung von unbebautem Bo-
den kritisch. Zur Bewältigung der Klimakatastrophe, der drohenden Wasserknappheit 
durch stark sinkende Grundwasserspiegel und oberflächlichen Abtransport von Regen-
wasser in die Kanalisation, die starke Verringerung der Biodiversität bis hin zu einer dro-
henden Ernährungskrise bedarf es der klaren Abkehr von Flächenversiegelung und der 
Umnutzung und Erweiterung bestehender Bebauungen. Wir wissen, dass dies häufig 
schwierig ist, sehen hier jedoch Handlungsbedarf durch die Stadt beispielsweise durch 
ein Leerstandmanagement oder die Anpassung von Bebauungsplänen. 

 
An die  
Stadt Bad Dürkheim 
Frau Maria Zorn 
Mannheimer Straße 24 
 

67098 Bad Dürkheim 
 
 
 

Ihr Ansprechpartner:  
Matthias Erstling 

Im Röhrich 38 
67098 Bad Dürkheim 
Tel.: 06322 9559448 

Email: Klimabündnis-duerkheim@posteo.de 
www.klimabuendnis-duerkheim.de 
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Ä01Lebensmittelversorgung Fronhof 
Die Ergänzung des Fronhofs mit einem eigenen Lebensmittelmarkt ist lange geplant. Wir 
sehen die Versiegelung durch einen großen Parkplatz als zukunftsschädigend an und 
können allein einem Parkhaus unter oder über dem Markt zustimmen.  

Ä03 + Ä04: als Parkplatz genutzter alter Baumbestand 
Eine Bebauung dieser großen unversiegelten Fläche mit altem Baumbestand lehnen wir 
ab. Dieser Fläche könnte für eine erweiterte und ansprechend gestaltete Grünfläche in 
Gestalt einer „Grünen Oase“ für die Bürger*innen nutzbar gemacht werden. Beide Flä-
chen haben ein hohes Potential zur Steigerung von Lebensqualität wie von Temperatur-
verringerung und Feuchtigkeitssteigerung für die aller Wahrscheinlichkeit eintreffenden 
kommenden trockenen und heißen Sommer. 

Ä16 und Ä 17: Flächen für Agri-Photovoltaik  
Agri-PV ist die bessere Alternative als Freiflächen-PV. Gleichzeitig ist sie ein Eingriff in die 
Natur, der erst dann umgesetzt werden sollte, wenn alle zur Verfügung stehenden bereits 
versiegelten Flächen für PV genutzt werden. Wir würden es begrüßen, wenn die Stadt 
Straßen wie die Bruchstraße oder den Radweg zwischen Zumsteinkreisel und Grethen mit 
PV überdacht und hier eventuelle Nutzungsänderungen in den Flächennutzungsplan 
noch einarbeitet. Damit gibt es enorm viel Potential für die weitere Installation von 
Photovoltaikflächen. 
Die Fläche Ä16 liegt direkt neben einem Naturschutzgebiet. Hier lehnen wir Agri-PV ab. 
Die Wirkungen auf Vögel sind bisher nicht ausreichend erforscht.  

N03 Wohnfläche 
Bestehende Kompensationsmaßnahmen dürfen auf keinen Fall überplant werden. Kom-
pensationsflächen entfalten zudem ihre kompensierende Wirkung oft erst nach mehreren 
Jahren, wenn die Strukturen ausreichend gewachsen sind. Im Umweltbericht auf S. 24 
steht außerdem: „das Stadtklimagutachten wertet die Fläche als Ausgleichsraum mit ho-
her Bedeutung (hoch empfindlich gegenüber nutzungsändernden Eingriffen)“. Daher 
können wir dieser Planung nicht zustimmen. 

N05 Erweiterung der Kläranlage 

Auch wir begrüßen den Ausbau der Kläranlage zugunsten einer vierten Reinigungsstufe 
und somit des Gewässerschutzes, schließen uns aber ebenfalls  den Bedenken und Alter-
nativvorschlägen der POLLICHIA hinsichtlich des übermäßigen Flächenverbrauchs und 
der Lage der Kläranlage an. Das vorgesehene Gebiet der Erweiterung liegt in Natura2000 
Gebieten und enthält schutzwürdige Feuchtwiesen. Gerade diese Wiesen haben beim 
Klimaschutz eine herausragende Bedeutung und müssen in Zukunft deutlich mehr ge-
schützt sein. Sie zu zerstören ist daher völlig widersinnig, selbst wenn eine Kompensation 
möglich wäre. 
  



 
 
  

 

Beteiligung des Klimabündnis der Naturfreude 
zum Flächennutzungsplan (5. Änderung) der Stadt Bad Dürkheim 

3 

Klimabündnis Dürkheim der  
Naturfreunde Bad Dürkheim-Grethen 

 
 

N08: Erweiterung des Gewerbegebiets nach Süden 
Wir haben mehrfach ausgedrückt, dass wir einer Erweiterung des Gewerbegebiets nicht 
zustimmen. Die Entscheidung der Stadt, auf diesen Gebieten allein Gewerbe anzusiedeln, 
das einen erheblichen Beitrag zur Energiewende unternimmt, sehen wir dennoch prinzi-
piell positiv. Wir vermissen dabei jedoch ein klares Bekenntnis der Stadtverwaltung,  jede 
Flächenversiegelung so gering wie möglich zu halten. 

N10 Gelände der Alten Stadtgärtnerei 
Einer Umnutzung der Alten Stadtgärtnerei zu einem Mischgebiet widersprechen wir. Vor-
stellen können wir uns hier eine Kleingartenanlage oder durch Bürger*innen durchge-
führten Gemüse- und Obstanbau in biologischer Bewirtschaftung. In jedem Fall sollten 
alle Entwicklungen mit den Bewohner*innen diskutiert und abgesprochen werden. Ein 
Hotelprojekt lehnen wir ab. 

N11 Ungstein 
Einem Bau einer Bäckerei widersprechen wir. Dieses Gebiet ist ein kleines Naherholungs-
gebiet und muss vor Bebauung geschützt werden. Ungstein ist mit einem Bäcker ausrei-
chend versorgt. Zudem ist dieses Gebiet laut des Stadtklimaguthabens von mittlerer und 
hoher Bedeutung für die Frischluftzirkulation und bei heißen thermischen Situationen.  

N 15 Ungstein 
Diese Flächen mit gewachsenem Dauergrünland besitzen eine hohe Biodiversität, die 
durch die geplanten Anlagen gefährdet werden. Solche Flächen sind selten, ökologisch 
wertvoll und müssen erhalten bleiben.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen und mit der Bitte um Beachtung und Umsetzung unserer Ein-
wände. 
 
i.A. für das Klimabündnis 
 
 
 
Matthias Erstling 
 

 



 Weinbauverein Bad Dürkheim | 1. Vorsitzender André Hauer 

In den Kornwiesen 1 | 67098 Bad Dürkheim | info@weingut-hauer.de 

 

                                                               

Erweiterte Stellungnahme zum gemeinsamen  
Projekt ,,Agri PV Bad Dürkheim‘‘  

 
 

Bad Dürkheim, den 30.12.2023 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits vorab telefonisch angekündigt, möchte der Bad Dürkheimer 

Weinbauverein eine erweiterte Stellungnahme zu dem gemeinsamen Projekt 

,,Versuchsanlage Agri PV Bad Dürkheim‘‘ abgeben: 

Nach erneuten Gesprächen mit den Winzerkollegen und innerhalb des 

Vorstands des Bad Dürkheimer Weinbauvereins möchten wir uns dafür 

aussprechen, die potenzielle Agri PV Fläche beizubehalten, aber in Richtung 

Westen zu erweitern. 

Der Weinbauverein möchte mit dieser Anregung das Projekt auf keine 

eingegrenzte Fläche festlegen, sodass auch im Falle von möglichen 

Einsprüchen im Laufe der weiteren Planungen und Realisierung des Projektes 

größtmögliche Flexibilität gewahrt wird. Eine Erweiterung der potenziellen 

Zielflächen nach Westen sollte nach aktuellem Sachstand keinen größeren 

Verwaltungsaufwand darstellen. Hier sind nur wenige Grundstücke mehr 

betroffen, sodass -falls erforderlich- mit den betroffenen Eigentümern 

zeitnah ins Gespräch gegangen werden könnte.  

Nach wie vor empfindet der Bad Dürkheimer Weinbauverein dieses 

Vorhaben als Leuchtturmprojekt für Bad Dürkheim und die Region, sodass wir 

gerne weiterhin der Entwicklung weiterer Schritte positiv entgegensehen. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin enge und produktive Zusammenarbeit! 

 

Im Namen der Bad Dürkheimer Winzer 

 

 

André Hauer 


